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Beschluss 
des Hauptausschusses stellvertretend für die Bezirksversammlung  

(§ 15 Absatz 3 BezVG)  
 
 
Terminplanung zur Mittelvergabe Quartiersfonds I 2020 
 
Antragsfrist         31.08.2019 
 
Vorlage der Planung Quartiersfonds I an Politik   Mitte KW 40 
 
Sprechersitzung des Haushalts- und 
Vergabeausschusses KW 41      KW 41 (07.-11.10.2019) 
 
Vorlage der Liste der Anträge nebst fachlicher  
Stellungnahme im Haushalts- und Vergabeausschuss   vsl. KW 42 (15.10.2019) 
 
Erneute Beratung im Haushalts- und Vergabeausschuss 
bei Beratungsbedarf, anschließend Beschlussfassung   vsl. KW 47 (19.11.2019) 
 
Beschlussfassung Bezirksversammlung     vsl. 28.11.2019 
 
Über die Termine ist die Öffentlichkeit mit der als Anlage beigefügten Pressemitteilung 
zu informieren.  
 
 
Anlage: 
Pressemitteilung  
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Altona: Quartiersfonds-Mittel stehen für bezirkliche Stadtteilarbeit bereit 
 

Jetzt für Mittel aus dem  
Quartiersfonds I bewerben 

 
Für das Haushaltsjahr 2019 stehen dem Bezirk Altona voraussichtlich insgesamt 290.551 Euro 
aus dem Quartiersfonds I zur Verfügung. Interessierte Organisationen haben ab sofort die 
Möglichkeit, ihre Anträge auf Mittel aus dem Quartiersfonds I zu stellen. Die Anträge sollen bis 
zum 31.08.2019 vorliegen. 
 
Der Quartiersfonds I dient dazu, bereits bestehende oder neue Projekte anteilig zu fördern, 
die zur Verbesserung der Infrastruktur oder des Zusammenlebens in den Quartieren beitragen. 
Vorrangig sollen Angebote und Projekte gefördert werden, die in Stadtteilen mit 
Handlungsbedarf angesiedelt sind. Es können Betriebskosten oder Personalkostenzuschüsse 
für Projekte (insbesondere im Rahmen von Angeboten der Beschäftigungsförderung) 
gefördert werden. Dabei soll ein Antragsvolumen von 15.000 Euro nicht überschritten werden. 
 
Die inhaltliche Schwerpunktsetzung kann sich auf soziale Inklusion, Gesundheits- oder 
Bildungsförderung oder Infrastrukturprojekte beziehen. In der Regel wird die Förderung auf 
drei Jahre begrenzt, um wechselnden Bedarfen gerecht werden zu können.  
 
Nähere Informationen sowie die Förderkriterien erhalten Sie von Herrn Enrico Lautner, Tel. 
42811-1547, E-Mail: enrico.lautner@altona.hamburg.de.  
 
Der Haushalts- und Vergabeausschuss der Bezirksversammlung Altona wird die Anträge nach 
Eingang bewerten und eine Empfehlung über die Verteilung der Mittel erarbeiten, über die die 
Bezirksversammlung voraussichtlich am 28.11.2019 entscheiden wird. 
 
  
 

Pressemitteilung 
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